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V.

jrüümZen. UmllhIuH.

1. Die Schiller haben in den letztenWochenschriftlicheArbeiten anzufertigen,
welchedie sieben wichtigsten Unterrichtsfächerzum Gegenstandehaben. Sie
gelten einerseitsals Preisarbeiten, andererseitsals schriftlicheSchlußprüfung.

2. MündlicheKlassenprüfungenxw aseen«!! werdenam 23., 24., 25. und 26.
Augustabgehalten.

3. Am 28. begeht das Collegiummit der gewohntenkirchlichenFeier das Fest
seinesPatrons, des h. Augustinus. An demselbenTage wird von halb elf
Uhr ab die öffentlichePrüfung Statt finden; Nachmittags,von 3 Uhr ab, die
Schlußfeierund Entlassungder Abiturienten.

4. Die Ferien beginnenam 29. August, und dauern bis Mittwoch den 18.
Oktober,an welchemTage sich die Zöglingevor 6 Uhr Abendsin der Anstalt
wieder einzufindenhaben.

b. Die Prüfung für die zur Aufnahme gemeldetenAspirantenwird am Donnerstag,
dem 31. August, Morgens 8 Uhr, ihren Anfangnehmen.
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